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Dieses klassisch-schöne Schiff
wurde 2004 in Dienst gestellt
und beeindruckt durch eine

wunderschöne Linienführung und
elegantes Ambiente. Die geschmack -
voll eingerichteten Kabinen, auf
dem Oberdeck mit französischem
Balkon und die großzügigen Aufent-
haltsräume bieten jeglichen Wohl-
fühlkomfort. Das Sonnendeck mit
Liegestühlen, Decksbar und Whirl-
pool lädt zum verweilen ein. Lassen
Sie sich von der freundlichen Crew
und der anerkannt guten Küche ver-
wöhnen.

Schiffsinformation: Kapazität: 134 Pas-
sagiere, Länge: 110 m, Breite: 11,4 m,
Höhe: 6 m, Tiefgang: ca. 1,4 m, Besat-
zung: ca. 30, Stromspannung: 220 Volt

Kabineninformation: Die Kabinen sind
2-Bett Außenkabinen, identisch einge-
richtet und haben eine Größe von etwa
13 m2 (Ausnahme die 2-Bett Deluxe
Kabine mit ca. 24 m2). Alle Kabinen ver-
fügen über individuell regulierbare Kli-
maanlage, Dusche/WC, Haartrockner,
Radio, SAT-TV, Safe und Telefon. Die Kabi-
nen im Oberdeck verfügen über bis zum
Boden reichende Panoramafenster zum
Öffnen (französischer Balkon). Die Kabi-
nen im Hauptdeck haben nicht zu öff-
nende Fenster. In jeder Kabine befinden
sich zwei getrennte Wandklappbetten, die
von der Schiffsbesatzung für die Gäste
zum Schlafen hergerichtet werden. Tags -
über bietet die Kabine 2 kleine Sofas. In
der 2-Bett Deluxe Kabine befindet sich ein
untenstehendes Doppelbett und ein Sofa.

Bordeinrichtung: Panorama-Nichtrau-
cher-Restaurant, Panoramasalon mit Bar,
kleiner Bordshop, Sonnendeck mit Whirl-
pool, Sonnensegel, Stühlen, Tischen und
Liegestühlen sowie einer Bar auf dem Son-
nendeck.

Ärztliche Betreuung: Ein Arzt ist an
Land kurzfristig erreichbar.

Restaurant/Küche: Im großzügigen
Panorama-Nichtraucher Restaurant fin-
den alle Gäste zu einer Tischzeit Platz.
Lassen Sie sich vom freundlichen Perso-
nal verwöhnen. Auf dem Speisplan ste-
hen internationale Spezialitäten ebenso
wie Gerichte aus der Küche der Länder
entlang der Reiseroute. 

Bordprogramm: Themenabende, Quiz-
veranstaltungen, Bingo und Live-Musik
lassen keine Langeweile an Bord auf-
kommen. Bücher, Brett- und Karten-
spiele stehen ebenfalls zur Verfügung. 

Zahlungsmittel: Bordwährung ist der
Euro. Sie können am Ende der Kreuz-
fahrt ihre Rechnung in bar (in Euro)
oder mit Ihrer Kreditkarte (Master-
card/Eurocard, VISA) bezahlen. An Bord
gebuchte Ausflüge sind bar in Euro zu
bezahlen.

Leben an Bord: Die Atmosphäre an
Bord ist familiär. Wir empfehlen be -
queme Kleidung, einen Pullover für die
kühleren Abende sowie festes Schuhwerk
für die Landgänge mitzunehmen. Zum
Abendessen ist gepflegte Kleidung er -
wünscht. Die Kreuzfahrtleitung steht
Ihnen während der Flussreise mit Rat
und Tat zur Seite. 
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Markermeer & Ijssel
Köln – Arnheim – Amsterdam – Volendam – Hoorn – Kampen – Deventer – Zutphen – Köln

6-Tage-Flusskreuzfahrt von April bis Mai 2010: ab N499,-

v 50,- Super-Frühbucherrabatt

bei Festbuchung bis 30.11.2009

v 25,- Frühbucherrabatt bei Festbuchung 

bis 31.01.2010

Zur Tulpenblüte nach Holland. Lernen Sie
bei dieser Reise zunächst einen Tag lang
die pulsierende Atmosphäre von Amster-

dam kennen – kosmopolitische Weltstadt voller
Kultur. Ein faszinierendes Gemisch aus Roman-
tik und internationalem Flair mit einer bunten
Kunst- und Kneipenszene, gemütliche Grachten
und hochkarätigen Museen zeichnen diese
Stadt aus. In Kampen erreichen Sie die Mün-
dung der Ijssel, die hier in das Ijsselmeer fließt.
Und immer wieder werden Sie die blühenden
Tulpenfelder vom Sonnendeck Ihres komforta-
blen Flusskreuzfahrtschiffes bestaunen. 

Reiseprogramm:
1. Tag: KÖLN In Köln heißt Sie die Crew Ihres Flussschif-
fes ab 14.00 Uhr herzlich willkommen. Um 16.00 Uhr
heißt es „Leinen Los!“ und Sie haben Gelegenheit Ihr
„schwimmendes Hotel“ ein wenig zu erkunden. Am
Abend lädt Sie Ihre Kreuzfahrtleitung zum Begrüßungs-
Cocktail und anschließendem Willkommens-Dinner ein.
Das Schiff erreicht Arnheim am späten Abend. A

2. Tag: AMSTERDAM Am frühen morgen geht die Fahrt
weiter nach Amsterdam. Ausflugspaket: Am Nachmit-

tag können Sie uns auf einer Stadtrundfahrt mit Besuch
des Rijksmuseums begleiten. Im Rijksmuseum finden
Sie eine umfangreiche Sammlung Niederländischer
Kunst, von frühen religiösen Werken bis hin zu Gemäl-
den aus dem „Goldenen Zeitalter“ wie Rembrandts
„Nachtwache“. Amsterdam ist durch den Noordzee -
kanaal mit der Nordsee verbunden, mit einem Damm
gegen Überschwemmungen geschützt und von zahlrei-
chen Grachten durchzogen. Nach dem Abendessen kön-
nen Sie an einer Grachtenrundfahrt (an Bord buchbar)
teilnehmen, die Sie durch die Innenstadt Amsterdams
führt und einen guten Einblick in die facettenreiche
Stadt bietet. F/M/A

3. Tag: AMSTERDAM – VOLENDAM Jeden Frühling ist der
Keukenhof ein wahrer Augenschmaus. Ausflugspaket:
Besuchen Sie auf einem Busausflug am Morgen diesen
32 Hektar großen Park, wo Tulpen, Hyazinthen und Nar-
zissen in voller Blüte stehen. Das überwältigende Far-

benspiel in wundervoller Kulisse aus moderner und tra-
ditioneller Gartenarchitektur wird Sie bei diesem Ausflug
verzaubern. Anschließend geht die Fahrt weiter nach
Volendam, das wir am späten Nachmittag erreichen. Der
Ort ist ganz auf das Geschäft mit Volkstrachten einge-
stellt. Am Deich entlang wimmelt es von Läden, in
denen man sich in dieser Kleidung fotografieren lassen
kann. Auch an Cafés und Restaurants mangelt es nicht.
Ausflugspaket: Bei dem Besuch einer Käserei in der
Nähe von Volendam erhalten Sie einen Einblick in die
Käseherstellung und haben natürlich auch Gelegenheit,
den typischen holländischen Käse zu verkosten. Im
Anschluss fährt das Schiff weiter nach Hoorn, wo Sie
über Nacht anlegen. F/M/A

4. Tag: KAMPEN – DEVENTER Am Vormittag erreichen Sie
Kampen. Am schönsten zeigt sich die Stadt mit ihren
Türmen, Lagerhäusern, Kirchen, mittelalterlichen Toren
und hochmastigen Segelschiffen vom gegenüberliegenden

Ufer aus. Ausflugspaket: Begleiten Sie uns auf einem
Stadtrundgang durch das charmante Städtchen an der
Mündung der Ijssel in das Ijsselmeer. Anschließend set-
zen Sie Ihre Reise fort und erreichen Deventer am spä-
ten Nachmittag. Dort haben Sie Gelegenheit, eine der
ältesten Städte der Niederlande bei einem Rundgang
besser kennen zu lernen (an Bord buchbar).    F/M/A

5. Tag: ZUTPHEN Heute haben Sie Gelegenheit, uns auf
einen Ausflug zum ehemaligen Köngisschloss Het Loo in
der Nähe von Apeldoorn zu begleiten (an Bord buch-
bar). Dieses barocke Palais ist vor allem für seinen
Schlosspark bekannt und beherbergt heutzutage ein
Museum. F/M/A

6. Tag: KÖLN Am Morgen erreicht Ihr Schiff wieder den
Ausgangspunkt der Reise. Nach einem letzten Frühstück
an Bord heißt es Abschied nehmen. Sie verlassen Ihr
Flussschiff und treten mit hoffentlich vielen neuen Ein-
drücken im Gepäck Ihre individuelle Heimreise an.   F

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von Niedrigwasser
oder Wartezeiten bei den Schleusen zu Verspätung und
daher zu Änderungen des Ausflugsprogramms und auch
der Ein- und Ausstiegstelle kommen kann. 

Termine/Saison:
01.04. – 06.04.2010 / S 28.04. – 03.05.2010 / B
11.04. – 16.04.2010 / A 03.05. – 08.05.2010 / B

Im Reisepreis inklusive:
● Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie (nur

Außenkabinen) auf der MS Bellissima oder gleich-
wertig

● Gepäckbeförderung Schiffsanlegestelle-Schiffskabine-
Schiffsanlegestelle

● Einschiffungs-, Ausschiffungs-, Schleusen- und
Hafen gebühren

● Vollpension mit täglich drei Mahlzeiten (Anreisetag
Abendessen, Abreisetag Frühstück)

● Begrüßungscocktail mit dem Kapitän
● Kaffee/Kuchen bzw. Mitternachtssnack je nach Pro-

gramm
● Kapitäns-Dinner mit Aperitif
● Deutsch sprechende Reiseleitung an Bord
● Freie Teilnahme am Bordprogramm
● Informationsmaterial zur Reise
● Reisepreis-Sicherungsschein

Nicht eingeschlossene Leistungen:
Individuelle An- und Abreise, Ausflüge, Reiseversicherun-
gen, Getränke, Trinkgelder, Ausgaben des pers. Bedarfs

Fakultativ zubuchbar: Preis je Person
Ausflugspaket mit 4 weiteren Ausflügen
(im Voraus zu buchen) v 120,-

Bahnanreise siehe Seite 34

Einreisebestimmungen:
Deutsche Staatsangehörige benötigen einen gültigen Per-
sonalausweis oder Reisepass. 

Bitte beachten Sie die für diese Reise geänderten
Stornobedingungen:
Bis 120 Tage vor Reisebeginn   5 % des Reisepreises,
bis   60 Tage vor Reisebeginn 20 % des Reisepreises,
bis   30 Tage vor Reisebeginn 40 % des Reisepreises,
bis   15 Tage vor Reisebeginn 60 % des Reisepreises,
bis     1 Tag  vor Reisebeginn 80 % des Reisepreises,
bei Nichtantritt der Reise 90 % des Reisepreises.
Die Stornogebühr beträgt jedoch mind. 50,- p. P.

Amsterdam

Keukenhof

Palais Het Loo, Apeldoorn

Volendamm

Tour-Code: 7ERKI0200M Reisepreise je Person in v

Außenkabine mit DU/WC Saison S

2-Bett Hauptdeck achtern
2-Bett Hauptdeck
2-Bett Oberdeck, frz. Balkon
2-Bett Oberdeck, Deluxe,
frz. Balkon
Zuschlag Alleinbenutzung 

499,-
599,-
749,-

899,-
250,-

Saison A

549,-
649,-
799,-

949,-
250,-

Saison B

599,-
699,-
849,-

999,-
300,-
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KLEINES BORD ABC
Einreisebestimmungen:
Für Ihre Kreuzfahrt benötigen Sie einen gültigen Perso-
nalausweis, bzw. Reisepass. Bitte prüfen Sie rechtzeitig
vor Ihrer Reise, dass alle nötigen Papiere gültig sind.

Gesundheitshinweise:
Das Wasser an Bord hat Trinkwasserqualität. Da es aber
in Tanks aufbewahrt wird und kein Fließwasser ist, emp-
fehlen wir Ihnen, sich in der Bar oder im Restaurant
Mineralwasser zu besorgen.

Bitte nehmen Sie die von Ihnen ständig benötigten
Medikamente in ausreichender Menge mit. Ihre Reise -
apotheke sollte Mittel gegen Darmerkrankungen, Insek-
tenschutzmittel, ein Desinfektionsmittel für Wunden,
Mittel gegen Sonnenbrand, evtl. Schmerztabletten und
ein leichtes Kreislaufmittel enthalten.

Kleidung:
Tagsüber und während der Landausflüge empfehlen wir
legere Kleidung und bequemes Schuhwerk, entspre-
chend der klimatischen Bedingungen. Am Abend ist eine
Jacke oder ein Pullover hilfreich. Zum Abendessen und
für besondere Anlässe ist gepflegte Garderobe erwünscht
(keine kurzen Hosen, Jeans oder Turnschuhe).

Nichtraucherschiffe:
Dem allgemeinen Trend folgend, wurden alle Fluss-
schiffe zu reinen Nichtraucher-Schiffen erklärt. Dies
bedeutet, dass das Rauchen in sämtlichen Innenräu-
men untersagt ist und nur noch auf dem Sonnendeck
erlaubt ist.

Reiseversicherungen:
Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir den recht-
zeitigen Abschluss einer Reiserücktrittskostenversiche-
rung, bzw. das Bavaria-Komplettschutz-Versicherungs-
paket der Touristik Assekuranz.

Tagesprogramm:
Die Tagesprogramme für den nächsten Tag bekommen Sie
am Vorabend auf die Kabine gelegt. Hier entnehmen Sie
neben den Essenszeiten auch die Ankunft und Abfahrt des
Schiffes, den Beginn der Landausflüge sowie die Zeiten
für andere Aktivitäten.

Trinkgelder:
Es ist international üblich, dass ein zufriedener Gast die
Leistungen des Servicepersonals entsprechend hono-
riert. Die Höhe des Trinkgeldes ist jedem Gast selbstver-
ständlich freigestellt und sollte die Anerkennung einer
guten Leistung sein.          

Zahlungsmittel:
Individuelle Leistungen wie z. B. Getränke an Bord etc.
können am Ende der Reise mit Kreditkarte oder in bar –
je nach Schiff in Euro oder Landeswährung bezahlt wer-
den. Nähere Informationen erhalten Sie mit Ihren Reise -
unterlagen.

Wichtige Informationen zu unseren Flusskreuzfahrten
Informationen zu unseren Hochsee-Kreuzfahrten erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen.

VON DER HAUSTÜR BIS ZUM SCHIFF UND ZURÜCK

Schiffsgepäck-Service:
Für Schiffsreisen mit Abfahrt in Deutschland können Sie
Ihre Gepäckstücke bequem mit einem Gepäckservice
von Ihrer Haustüre zum Schiff und wieder zurück
schicken lassen. Nähere Informationen erhalten Sie auf
Anfrage bei uns.

An-/Abreise per Bahn: 
Sofern Sie Ihre persönliche Anreise zu Ihrer Schiffsreise
mit der Bahn vorgesehen haben, empfehlen wir Ihnen
unsere RIT Fahrkarte in Kooperation mit der Deutschen
Bahn AG. Diese kostengünstigen RIT-Fahrkarten sind
jeweils in Verbindung mit einer Reise aus unserem Pro-
gramm buchbar und können im Bedarfsfall, z. B. bei
einer Fahrplanänderung und dadurch bedingter Ände-
rungen Ihrer persönlichen Anreisedaten, kostenlos vor
Reiseantritt umgebucht werden. 

Bitte beachten Sie, dass wir für Fahrkarten, die Sie in
Eigenregie gebucht haben, keine Kostenerstattung für
Umbuchungen, bzw. Zuzahlungen oder Stornierungen,
die im Zuge einer Änderung unserer Reiseprogramme
auf Sie zukommen, vornehmen können.

Bitte beachten Sie, dass die Abfahrtszeiten aus den nörd-
lichen PLZ-Gebieten in den frühen Morgenstunden
erfolgen. Die Ankunft in Passau ist immer am selben Tag
nachmittags, rechtzeitig zur Einschiffung. Je nach Rou-
tenführung und Einstiegsort ist u. U. mehr als ein
Umstieg erforderlich.

Bitte geben Sie bei der Buchung unbedingt Ihre voll-
ständige Adresse und Ihre Mobiltelefonnummer an.

Anreise mit dem Taxi zum Busbahnhof:
Zusätzlich zu unserer Busanreise bieten wir Ihnen den
Service an, Sie mit dem Taxi vor der Haustür abzuholen
und Sie zum jeweiligen Busabfahrtsort zu bringen.
Preise je nach Entfernung auf Anfrage.

Landarrangement in Passau:
Sollten Sie Ihre Donaukreuzfahrt vor oder nach der
Reise in Passau verlängern wollen, sind wir Ihnen gerne
bei der Hotelsuche behilflich. 

PKW-Anreise nach Passau (Donaukreuzfahrten mit der MS
Donaustar und MS Flamenco):
Sofern Ihre Reise in Passau beginnt und endet, stehen
bewachte PKW-Stellplätze zur Verfügung, die direkt bei
unserem Partner in Passau gebucht und bezahlt werden.
Ein entsprechendes Buchungsformular liegt Ihren
Reise unterlagen bei (Preise inklusive Personen- und
Gepäcktransfer Parkplatz-Schiff-Parkplatz).

Preise pro Fahrzeug: Parkplatz        Parkhaus

5 Nächte, ca. N 38,- N 48,-
7 Nächte, ca. N 53,-           N 65,-

14 Nächte, ca. N 83,-           N 103,-

Anreise mit dem Bus nach Passau: 
Ab über 130 Städte in ganz Deutschland bieten wir
Ihnen einen Bustransfer nach Passau an. Die Busab-
fahrtsorte liegen in Autobahnnähe, um eine möglichst
zügige Busreise zu gewährleisten. Buchbar ist dieser Ser-
vice für die 8-tägige und 15-tägige Donaukreufahrt mit MS
Flamenco, ohne Vor- oder Verlängerungsprogramm in
Passau.

Die Preise pro Person ab 109,- Euro (je nach Abfahrtsort)
sind für Hin- und Rückfahrt in modernen Fernreise-
bussen inklusive Freigepäck und Mittagessen auf dem
Hin- & Rückweg und Gepäckbeförderung bis zur Schiffs -
anlegestelle.

Diese RIT-Fahrkarten sind in allen fahrplanmäßigen Regelzügen auf Strecken der Deutschen Bahn AG, inkl. ICE, EC und IC gültig
(diese gelten jedoch nicht in Privatbahnen, im InterConnex, auf nicht bundeseigenen Eisenbahnstrecken, in DB Autozügen und Son-
derzügen und innerhalb eines  Verkehrsverbundes – wenn Abgangs- und Zielbahnhof im selben Verbund liegen).

Gerne besorgen wir die entsprechenden Fahrscheine für Sie und kümmern uns um Ihre Platzreservierung (zzgl. v 4,00 in der 2. Klasse
bzw. v 5,00 in der 1. Klasse pro Strecke pro Person, Tarifstand August 2009).

in Zusammenarbeit mit

2. Klasse
Preis pro Person
ohne BahnCard

2. Klasse
Preis pro Person

mit BahnCard

1. Klasse
Preis pro Person
ohne BahnCard

1. Klasse
Preis pro Person

mit BahnCard

60,-

105,-

bis 400 Km

ab 401 Km

42,-

87,-

95,-

169,-

75,-

149,-

Die o.g. Preise sind gültig vom 01.11.2009 bis 31.10.2010

RIT-Fahrpreise (Hin- und Rückfahrt) ab/bis allen deutschen Bahnhöfen:



Reise- und Zahlungsbedingungen
1. Abschluss des Reisevertrages
1.1 Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie Bavaria Fernreisen den Abschluss eines Reise-
vertrages verbindlich an. Grundlage dieses Angebots sind unsere Reiseausschreibung
und die ergänzenden Informationen zur jeweiligen Reise.
1.2 Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B. Hotels, Beförde-
rungsunternehmen) sind von Bavaria Fernreisen nicht bevollmächtigt, Vereinbarun-
gen zu treffen, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen zu machen, die den verein-
barten Inhalt des Reisevertrages abändern, über unsere vertraglich zugesagten
Leis tungen hinausgehen oder im Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen.
1.3 Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich, telefonisch, per Telefax oder auf elek-
tronischem Weg (e-Mail, Internet) vorgenommen werden. Bei elektronischen Buchun-
gen bestätigen wir den Eingang der Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg.
Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Bestätigung der Annahme des Buchungs-
auftrags dar.
1.4 Die Buchung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit-
aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für seine
eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Ver-
pflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
1.5 Der Vertrag kommt mit der Annahme durch Bavaria Fernreisen zustande. Die
Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss
werden wir Ihnen eine Reisebestätigung übermitteln. Hierzu sind wir nicht verpflichtet,
wenn die Buchung durch den Reisenden weniger als 7 Tage vor Reisebeginn erfolgt.
1.6 Weicht unsere Annahmeerklärung von Ihrer Anmeldung ab, so liegt hierin ein
neues Angebot von Bavaria Fernreisen. Wir halten uns an dieses Angebot 10 Tage
gebunden. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn
Sie uns innerhalb dieser Frist die Annahme erklären bzw. eine Anzahlung oder die
Restzahlung leisten.

2. Bezahlung
2.1 Mit Vertragsabschluss und gegen Aushändigung  des Sicherungsscheines wird
eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Gesamtreisepreises fällig. Die Prämie für eine
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung leisten Sie bitte mit Ihrer Anzahlung.
2.2 Die Restzahlung ist, wenn nicht anders vereinbart, bis 20 Tage vor Reiseantritt
zu leisten. Die teilweise und/oder vollständige Zahlung darf nur gegen Aushändigung
des Sicherungsscheines erfolgen.
2.3 Leistet der Reiseanmelder die Anzahlung und/oder Restzahlung nicht entspre-
chend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so sind wir berechtigt, nach Mahnung mit
Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Reiseanmelder mit Rücktritts-
kosten gem. Ziffer 5.3 bis 5.7 zu belasten.
2.4 Die Reiseunterlagen werden erst nach vollständigem Zahlungseingang bei uns
ausgehändigt bzw. versandt. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie diese nach Erhalt
sorgsam prüfen.

3. Leistungsänderungen
3.1 Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus den Reise- und Leis -
tungsbeschreibungen von Bavaria Fernreisen und aus den hierauf bezugnehmenden
Angaben in der Reisebestätigung/Vereinbarung. 
3.2 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reise -
vertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von Bavaria Fernreisen nicht
wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderun-
gen nicht erheblich sind und den Gesamt zuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
3.3. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten
Leistungen mit Mängeln behaftet sind.
3.4. Bavaria Fernreisen ist verpflichtet, den Reisenden über wesentliche Leistungs-
änderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. 
3.5 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Rei-
sende berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme
an einer mindestens gleich wertigen Reise zu verlangen, wenn wir in der Lage sind, eine
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus unserem Angebot an zubieten.
Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstal-
ters über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise diesem gegenü-
ber geltend zu machen.

4. Preisänderungen
Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle
der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie
Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise
geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern.
4.1 Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförde-
rungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann Bavaria Fernreisen den Rei-
sepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der Reiseveranstalter vom
Reisenden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförde-
rungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze
des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbe-
trag für den Einzelplatz kann Bavaria Fernreisen vom Reisenden verlangen.
4.2 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen-
oder Flughafengebühren gegenüber dem Reiseveranstalter erhöht, so kann der Rei-
sepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
4.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann
der Reisepreis in dem Umfange erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für
den Reiseveranstalter verteuert hat.
4.4 Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem ver-
einbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden
Umstände vor Vertragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für den
Reiseveranstalter nicht vorhersehbar waren.
4.5 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der Reiseveran-
stalter den Reisenden unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag
vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der Reisende
berechtigt ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die Teilnahme an
einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot
anzubieten. Der Kunde hat diesen Anspruch unverzüglich nach der Mitteilung des Rei-
severanstalters über die Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen.

5. Rücktritt, Umbuchungen, Ersatzpersonen
5.1 Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt
ist gegenüber Bavaria Fernreisen unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu
erklären. Falls die Reise über ein Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt auch
diesem gegenüber erklärt werden. In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir Ihnen, den
Rücktritt schriftlich zu erklären.
5.2 Sollten Sie von der gebuchten Reise zurücktreten, können wir als Ersatz eine ange-
messene Entschädigung für die getroffenen Reisevorkehrungen und für unsere Auf-
wendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes werden gewöhnlich ersparte
Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiselei-
stungen von uns berücksichtigt. 
5.3 Die Höhe der Rücktrittspauschalen für (Einzel- und Gruppenreisende) für Flug-
pauschalreisen, Rundreisen und Eigenanreise gliedert sich, sofern nicht anders ange-
geben, wie folgt:
bis 30 Tage vor Reiseantritt 15 %
ab 29. Tag bis 22. Tag vor Reiseantritt 20 %
ab 21. Tag bis 15. Tag vor Reiseantritt 30 %
ab 14. Tag bis 08. Tag vor Reiseantritt 45 %
ab 07. Tag vor Reiseantritt 55 %
1 Tag vor Reiseantritt 65 %
am Tag des Reiseantritts, bzw. bei Nichtantritt der Reise 80 %
5.4 Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem Reiseveranstalter
nachzuweisen, dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden
entstanden ist, als die von ihm geforderte Pauschale.

5.5 Wir behalten uns vor, in Abweichung von den vorstehenden Pauschalen eine
höhere, konkrete Entschädigung zu fordern. In diesem Fall sind wir verpflichtet, die gefor-
derte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und
zu belegen.
5.6 Gebühren für zusätzliche, nicht im Pauschalpreis eingeschlossene  Leistungen,
die als solche extra ausgewiesen sind, wie z.B. bereits beantragte Visa und Eintritts-
karten für Konzerte und sonstige Veranstaltungen sind grundsätzlich nicht erstattbar.
5.7 Für Kreuzfahrten, Schienenkreuzfahrten, Theater- und Konzertveranstaltungen
gelten ggf. andere Stornierungsgebühren. Bitte beachten Sie ev. abweichende Anga-
ben in den Leistungsbeschreibungen zur Reise.

6. Änderung, Umbuchung
6.1 Umbuchungen von Reisetermin, Reiseziel, Unterkunft oder Beförderungsart sind
grundsätzlich nur durch Rücktritt vom Reisevertrag (Storno) zu den o.a. Bedingungen
und nachfolgender Neubuchung, sofern verfügbar, möglich. 
Bei geringfügigen Änderungen (z.B. Abreiseort) bis 30 Tage vor Reiseantritt, berech-
nen wir eine Bearbeitungsgebühr Gebühr in Höhe von u 26,- pro Person. Sofern Dritte
uns für die Umbuchung Kosten in Rechnung stellen, sind wir berechtigt, Ihnen diese
gegen Nachweis weiterzubelasten.
6.2 Bis zum Reiseantritt können Sie verlangen, dass an Ihrer Stelle ein Dritter in die
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Wir können dem Eintritt des Drit-
ten widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt
(z.B. wenn das Gruppenvisum bereits eingeholt wurde) oder seiner Teilnahme gesetz-
liche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den
Vertrag ein, so haften er und Sie uns gegenüber als Gesamtschuldner für den Reise-
preis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten
wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen vor-
zeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch
auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Bavaria Fernreisen wird sich um Erstattung
der ersparten Aufwendungen durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflich-
tung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

8. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
Wir können in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder
nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:
a) ohne Einhaltung einer Frist, wenn der Reisende die Durchführung der Reise
ungeachtet unserer Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist.
Kündigen wir, so behalten wir den Anspruch auf den Reisepreis; wir müssen uns
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen
lassen, die wir aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen
Leistungen erlangen, einschließlich der uns von den Leistungsträgern gut gebrachten
Beträge.
b) bis zu drei Wochen vor Reiseantritt bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen
oder behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung
für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In
jedem Fall sind wir verpflichtet, Sie unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die
Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und Ihnen die Rücktritt-
serklärung unverzüglich zuzuleiten. Sie erhalten den eingezahlten Reisepreis unverzüglich
zurück. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindest-
teilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, werden wir Sie davon unterrichten.

9. Aufhebung des Vertrages wegen höherer Gewalt
9.1 Wird die Reise bzw. der Antritt der Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht
voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt so
kann sowohl der Reisende als auch wir den Vertrag kündigen. Bei Kündigung vor Rei-
sebeginn aus vorgenannten Gründen erhalten Sie den gezahlten Reisepreis unver-
züglich zurück. Ein weiterer Anspruch besteht nicht.
9.2 Ergeben sich die genannten Umstände nach Antritt der Reise, kann der Reise-
vertrag ebenfalls von beiden Seiten gekündigt werden. In diesem Fall werden wir die
infolge der Aufhebung des Vertrages notwendigen Maßnahmen treffen, insbesondere
werden Sie, falls der Vertrag die Rückbeförderung vorsah, zurückgeführt. Wird der
Vertrag gekündigt, so können wir für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der
Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung ver-
langen.
9.3 Wird der Vertrag aus den vorgenannten Gründen gekündigt, werden die Mehr-
kosten für die Rückbeförderung von Ihnen und uns je zur Hälfte getragen. Im übrigen
gehen Mehrkosten zu Ihren Lasten.

10. Gewährleistung
10.1 Abhilfe und Mitwirkungspflichten
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, kann der Reisende Abhilfe verlangen. Dazu
bedarf es - unbeschadet unserer vorrangigen Leistungspflicht - der Mitwirkung des Rei-
senden. Deshalb ist der Reisende verpflichtet alles ihm Zumutbare zu tun, um einer
Behebung der Störung beizutragen und eventuell entstehenden Schaden möglichst
gering zu halten oder ganz zu vermeiden. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet,
seine Beanstandungen, die im Zusammenhang mit den von uns zu erbringenden Rei-
seleistungen stehen, unverzüglich vor Ort bzw. bei Bavaria Fernreisen in Bad Vilbel
anzuzeigen. Unsere örtlichen Agenturen (die in den Reiseunterlagen aufgeführt sind)
und Reiseleiter sind beauftragt, sofern dies möglich ist, für Abhilfe zu sorgen. Sie sind
jedoch nicht befugt, Beanstandungen zu bestätigen bzw. Ansprüche des Reisenden anzu-
erkennen. Sofern der Reisende es schuldhaft unterlässt,  einen Mangel anzuzeigen,
tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 
Wir können die Abhilfe verweigern, wenn Sie einen unverhältnismäßigen Aufwand
erfordert. Wir können auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass wir eine gleich- oder
höherwertige Ersatzleistung erbringen.
10.2 Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise können Sie
eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Die Min-
derung tritt nicht ein, soweit Sie es schuldhaft unterlassen, den Mangel rechtzeitig
anzuzeigen.
10.3 Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leisten wir
innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag kündigen. Der Bestimmung einer Frist
für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder von uns ver-
weigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonde-
res, für uns erkennbares Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Der Reisende
schuldet uns dann den auf die in Anspruch genommenen Leistungen anfallenden Teil
des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn nicht völlig wertlos waren.
10.4 Sie können unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadenersatz
wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem
Umstand, den wir nicht zu vertreten haben. 
10.5. Verlust und Beschädigung von Reisegepäck
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfehlen wir dringend unver-
züglich an Ort und Stelle mittels Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesell-
schaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, wenn die
Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepäck verlust
binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten.
Im übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck der
Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung von Bavaria Fernreisen anzuzeigen.

11. Beschränkung der Haftung
11.1 Unsere vertragliche Haftung für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf
den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig her-
beigeführt wird oder
b) soweit Bavaria Fernreisen für einen dem Reisenden entstehenden Schaden
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
11.2 Unsere deliktische Haftung für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Haf-

tungshöchstsumme gilt jeweils je Kunden und Reise. Möglicherweise darüber hin-
ausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer
Über einkommen bleiben von der Beschränkung unberührt.
11.3 Bavaria Fernreisen haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sach-
schäden im Zusammenhang mit Leis tungen, die als Fremdleistungen lediglich ver-
mittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen,
Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn
diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung aus-
drücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen
so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht
Bestandteil der Reiseleistungen des Reiseveranstalters sind. 
Wir haften jedoch 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Reisenden vom ausgeschriebenen
Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen
während der Reise und die Unterbringung während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hin-
weis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten des Reiseveranstalters ursächlich
geworden ist.

12. Ausschluss von Ansprüchen
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde inner-
halb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der
Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber
dem Reiseveranstalter unter der nachfolgend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach
Ablauf der Frist kann der Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Ver-
schulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Dies gilt jedoch nicht für
die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck
oder Gepäckverlust im Zusammenhang mit Flügen gemäß Ziffer 10.3. Diese sind bin-
nen 7 Tagen bei Gepäckverlust, binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach Aus-
händigung, zu melden.

13. Verjährung
13.1 Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung
des Reiseveranstalters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters beruhen,
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schä-
den, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters beruhen. 
13.2 Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr. 
13.3 Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 beginnt mit dem Tag, an dem die Reise
nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
13.4 Schweben zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen
über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Ver-
jährung gehemmt, bis der Reisende oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der
Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende
der Hemmung ein. 

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
14.1 Bavaria Fernreisen wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen
Gemeinschaften, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa-
und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Ände -
rungen vor Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zustän-
dige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten
in der Person des Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörig-
keit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
14.2 Wir haften nicht für rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn Sie uns mit der Besorgung beauf-
tragt haben, es sei denn, dass die Verzögerung von uns zu vertreten ist.
14.3 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Reisende sich rechtzeitig über
Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxemaßnahmen informieren sollte.
Ggf. sollte ärztlicher Rat zu Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt
werden. Auf allgemeine Informationen insbesondere von den Gesundheitsämtern, rei-
semedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, reisemedizinischen Informations-
diensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird verwiesen.
14.4 Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Reise erforderlichen Formalitä-
ten und Vorschriften selbst verantwortlich, ebenso für das Beschaffen und Mitführen
der notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Ein-
halten von Zoll- und Devisenvorschriften. Alle Nachteile, insbesondere auch die Zah-
lung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen,
gehen zu Lasten des Reisenden, ausgenommen wenn sie durch eine Falsch- oder
Nichtinformation des Reiseveranstalters bedingt sind.

15. Informationspflichten über die Identität des ausführenden 
Luftfahrt unternehmens 

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden über
die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten
Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren.
Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so sind wir
verpflichtet, Ihnen die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die
wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald die Fluggesellschaft,
die den Flug durchführen wird, feststeht, werden wir Sie entsprechend informieren, i.d.R.
spätesten zusammen mit den Reiseunterlagen. Wechselt die Ihnen als ausführende Flug-
gesellschaft genannte Fluggesellschaft, werden wir Sie schnellstmöglich über den
Wechsel informieren.
Die gemeinschaftliche Liste von Luftfahrtunternehmen, die in der EU einer Betrieb-
suntersagung unterliegen, können sie über die Internetseite des Luftfahrtbundesam-
tes: www.lba.de abrufen bzw. über die Internetseite: www.air-ban.europa.eu

16. Reiseversicherungen
Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen dringend den rechtzeitigen Abschluss
einer Reiserücktrittskosten-Versicherung, einer Reise-Krankenversicherung und einer
Reisegepäck-Versicherung bzw. eines Komplettschutz-Paketes.

17. Allgemeine Bestimmungen
Die Ungültigkeit eines Teils dieser Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht.

18. Gerichtsstand/Rechtsstand
18.1 Der Reisende kann Bavaria Fernreisen nur an dessen Sitz verklagen.
18.2 Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Rei-
senden maßgebend. Für Klagen gegen Reisende, bzw. Vertragspartner des Reisever-
trages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder
Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland
haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz der Bavaria Fernreisen GmbH
vereinbart.
18.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen inter-
nationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Reisenden und Bava-
ria Fernreisen anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Reisenden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestim-
mungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Reisende angehört, für den Reisenden gün-
stiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen
Vorschriften.
18.4 Auf das Vertrags- und Rechtsverhältnis findet ausschließlich deutsches Recht
Anwendung.

Veranstalter:
Bavaria Fernreisen GmbH, Parkstrasse 1, 61118 Bad Vilbel         (Stand: August 2009)



v 50,- Frühbucherrabatt

bei Festbuchung bis 30.09.2009
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Weihnachtskreuzfahrt:

Fakultativ zubuchbar: Preis je Person
Ausflugspaket mit 5 weiteren Ausflügen
(im Voraus zu buchen) w 165,-

Silvesterkreuzfahrt:

Fakultativ zubuchbar: Preis je Person
Ausflugspaket mit 6 weiteren Ausflügen
(im Voraus zu buchen) w 175,-

Im Reisepreis inklusive:
● Kreuzfahrt in der gebuchten  Kabinenkategorie
● Alle Schiffsgebühren
● Beförderung des Gepäcks von der Schiffsanlegestelle

in die Kabine und retour
● Vollpension mit täglich 3 Mahlzeiten (Abendessen

Anreisetag bis Frühstück Abreisetag)
● Kaffee/Tee bzw. Mitternachtssnack je nach Programm
● Begrüßungs-und Abschiedscocktail
● Kapitäns-Dinner
● Bordreiseleitung
● Unterhaltungsprogramm an Bord mit Bordmusiker
● Kostenlose Nutzung des Saunabereiches mit Fitness-

geräten 
● Informationsmaterial zur Reise
● Reisepreis-Sicherungsschein

zusätzlich bei der Weihnachtskreuzfahrt:
● Festliches Weihnachtsdinner
● Ausflug „Budapest bei Nacht“ & Christmette im Stift

Heiligenkreuz in Wien 

zusätzlich bei der Silvesterkreuzfahrt:
● Festliches Silvesterdinner

Nicht eingeschlossene Leistungen:
Individuelle An- und Abreise, fakultative Ausflüge, Trink-
gelder, Getränke, persönliche Reiseversicherungen,
sons tige Ausgaben persönlicher Natur, alle nicht genann-
ten Leistungen

Bahnanreise und Parkplatzreservierung auf
Anfrage möglich.

Einreisebestimmungen:
Deutsche Staatsangehörige benötigen einen gültigen Per-
sonalausweis oder Reisepass. 

Bitte beachten Sie die für diese Reise geänderten
Stornobedingungen:
bis 90 Tage vor Reiseantritt   4 % des Reisepreises,
bis 45 Tage vor Reiseantritt 10 % des Reisepreises,
bis 30 Tage vor Reiseantritt 30 % des Reisepreises,
bis 15 Tage vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises,
bis   1 Tag vor Reiseantritt   75 % des Reisepreises,
bei Nichtantritt der Reise 90 % des Reisepreises,
(mind. N 50,- pro Person)

Tour-Code: 7ERWH0200M Reisepreise je Person in w
Außenkabine mit DU/WC
4-Bett, Hauptdeck
3-Bett, Hauptdeck
2-Bett, Hauptdeck
2-Bett, Mitteldeck/achtern frz. Balkon
2-Bett, Mitteldeck frz. Balkon 
2-Bett, Oberdeck frz. Balkon
Zuschlag Alleinbenutzung (Mittel- und Oberdeck)

Preis
499,-
599,-
799,-
899,-
999,-

1.099,-
150,-

Tour-Code: 7ERSV0200M Reisepreise je Person in w
Außenkabine mit DU/WC
4-Bett, Hauptdeck
3-Bett, Hauptdeck
2-Bett, Hauptdeck
2-Bett, Mitteldeck/achtern frz. Balkon
2-Bett, Mitteldeck frz. Balkon 
2-Bett, Oberdeck frz. Balkon
Zuschlag Alleinbenutzung (Mittel- und Oberdeck)

Preis
699,-
799,-
999,-

1.099,-
1.199,-
1.299,-

350,-

Festlich auf der Donau

Silvesterkreuzfahrt: Passau – Wien – Budapest – Bratislava – Wien – Wachau (Melk) – Passau

8-Tage-Reise vom 27.12.2009 bis 03.01.2010 mit MS Flamenco: ab N999,- p. P. in 2-Bett-Kabine

Weihnachtskreuzfahrt: Passau – Melk – Budapest – Bratislava – Wien – Dürnstein – Passau

8-Tage-Reise vom 20.12. bis 27.12.2009 mit MS Flamenco: ab N799,- p. P. in 2-Bett-Kabine

Erleben Sie stimmungsvolle Weihnachtsfei-
ertage auf unserem First-Class-Schiff MS
 Flamenco und besuchen Sie verträumte

Dörfer und romantische Städte, erfüllt von
weihnachtlichem Duft und Zauber. Bummeln
Sie über die winterlichen Christkindlmärkte,
genießen Sie ein Glas Glühwein, atmen Sie den
weihnachtlichen Duft nach Punsch, würzigem

Lebkuchen, gerösteten Mandeln und vielem
mehr ein.

Genießen Sie die schönen Winterlandschaften,
das vorzügliche Essen, die weihnachtliche Stim-
mung auf dem festlich geschmückten Schiff und
nicht zuletzt die angenehme Betreuung durch das
freundliche und professionelle Bordpersonal.

Stimmungsvolle Festtage ohne Stress und
Hektik genießen, geruhsam vorbeiziehende
Landschaften beobachten, interessante

Städte, Museen und Klöster sehen und sich bei
Galamenüs verwöhnen lassen – wir laden Sie
ein, Silvester mal ganz anders zu verbringen.
Kein Trubel und keine Hektik zu Hause, einfach
mal ausspannen und abschalten. 

Flusskreuzfahrten auf der Donau bieten gerade
an den Feiertagen um den Jahreswechsel die
optimale Mischung aus Erlebnissen und Erho-
lung, aus Geselligkeit und kulinarischen Genüs-
sen, aus besinnlichen Tagen und unterhaltsa-
men Abenden. Ein festliches Programm mit
großartigem Donau-Feuerwerk zum Jahres-
wechsel erwartet Sie! 


